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Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet, 

einschließlich Ost-Jerusalems, und die anderen besetzten arabischen Gebiete 
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 insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort des Gerichtshofs, namentlich von 
seiner Feststellung, dass das Vierte Genfer Abkommen1 auf das besetzte palästinensische 
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, Anwendung findet und dass Israel gegen mehrere 
Bestimmungen des Abkommens verstößt, 

 unter Hinweis auf die am 15. Juli 1999 abgehaltene Konferenz der Hohen Vertrags-
parteien des Vierten Genfer Abkommens über Maßnahmen zur Durchsetzung des Ab-
kommens in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, auf 
die von der erneut einberufenen Konferenz am 5. Dezember 2001 verabschiedete Erklä-
rung und darauf, dass die Parteien die Umsetzung der Erklärung weiterverfolgen müssen, 

 unter Begrüßung und Befürwortung der Initiativen, die die Vertragsstaaten des Ab-
kommens im Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer Abkommen ein-
zeln und gemeinsam unternommen haben, um die Einhaltung des Abkommens sicherzu-
stellen, sowie der anhaltenden Anstrengungen, die der Verwahrstaat der Genfer Abkom-
men in dieser Hinsicht unternimmt, 

 im Hinblick auf den Beitritt Palästinas zu den Genfer Abkommen und dem Zusatz-
protokoll I am 1. April 2014, 

 betonend, dass sich die Besatzungsmacht Israel genauestens an ihre Verpflichtungen 
aufgrund des Völkerrechts, namentlich des humanitären Völkerrechts, zu halten hat, 

 1. erklärt erneut, dass das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten1 auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich 
Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische Gebiete Anwendung 
findet; 

 2. verlangt, dass Israel die De-jure-Anwendbarkeit des Abkommens auf das be-
setzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und andere seit 1967 von 
ihm besetzte arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die Bestimmungen des 
Abkommens hält; 

 3. fordert alle Hohen Vertragsparteien des Abkommens auf, im Einklang mit dem 
gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer Abkommen3 und entsprechend dem Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 20046 auch künftig alles zu tun, um in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner Bestimmungen durch die Besat-
zungsmacht Israel sicherzustellen; 

 4. nimmt Kenntnis von den laufenden Konsultationen durch den Verwahrstaat 
Schweiz betreffend die Ersuchen um Einberufung einer Konferenz der Hohen Vertragspar-
teien des Vierten Genfer Abkommens; 

 5. erklärt erneut, dass die einschlägigen Empfehlungen in den von der General-
versammlung unter anderem auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiedeten Re-
solutionen betreffend die Sicherstellung der Achtung der Bestimmungen des Abkommens 
durch die Besatzungsmacht Israel, einschließlich der Resolution ES-10/15, rasch umgesetzt 
werden müssen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten 
Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

64. Plenarsitzung 
5. Dezember 2014 
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